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Terminsverlegungl Verhinderung des Ven
teidig€rs
Auch wenn der Verteidiger weder einen Anspruch auf
Terminverlegung noch auf vorherige Terminabspra-
che hat, so läuft der Richter dennoch Gefahr, prozess-
ordnungswidrig zu handeln, wenn das Recht des An-
geklagten auf freie Wahl seines Verteidigers dadurch
eingeschränkt wird, dass der Verteidiger das Mandat
wegen terminlicher Verhinderung nicht wahrnehmen
kann, ohne dass er Einfluss auf die Terminierung hat-
te nehmentönnen (5S 2t6 ff. StpO).
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' Anm' d. Redaktion: Entscheidungen in dieser Rubrik sind -je nach wichtigkeit- auch für die Bcsprechung im Rechtsprechungsrepon in
einem der Folgehefte vcrgesehen.
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